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Allgemeine Regelungen 
 

Jeder Straßenname kommt im ganzen Stadtgebiet nur einmal vor. 
 

Straßennamen sollen einprägsam sein, gleichlautende oder ähnliche, verwechslungsfähige Namen sind 
zu vermeiden. 

 
Die Straßenbezeichnung sollte eine Länge von 25 Zeichen inklusive Leerzeichen nicht überschreiten. Es 
gelten die Regeln der deutschen Rechtschreibung zum Zeitpunkt der Benennung. 

 
Die Straßennamen sollen lokalen und regionalen Bezug haben. 

 

Historische Flur- und Gewannnamen, die infolge einer Überbauung wegfallen, sollen nach Möglichkeit 
erhalten bleiben und sind daher bevorzugt zu vergeben. 

 
Eine Benennung nach aktuellen Firmennamen erfolgt grundsätzlich nicht. 



Anlage 1: Kriterien für zukünftige Straßenbenennungen – Empfehlungen des AK Straßennamen 

2 

 

 

Straßenbenennung nach Personen 
 

Die Einschätzung einer Person kann sich im Laufe der Zeit ändern. Daher ist bei der Benennung von 
Straßen nach Personen Zurückhaltung geboten. 

 
Die Straßenbenennung dient der Ehrung und Erinnerung an eine verdiente Persönlichkeit. 

 
Eine Person muss herausragende individuelle Leistungen und Verdienste aufzeigen, deren Bedeutung 
nach Gemeinsinn, Sachkenntnis, Tatkraft und Tragweite für das Gemeinwohl zu bemessen ist. Kriterien 
stellen zum Beispiel der Einsatz für Gemeinwohl, Demokratie und Rechtsstaat, besondere Leistungen in 
Wissenschaft, Kultur, Sport etc. oder Opfer von Gewalt und Vertreibung dar. 
In der gleichen Weise muss der Hintergrund einer Person abgeklärt sein, so dass sie nicht gegen die 
Prinzipien der Humanität und der Menschenrechte gehandelt hat beziehungsweise ihr Handlungen mit 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder die Propaganda dafür nachgewiesen werden können. 

 

Eine Verbindung der Persönlichkeit zur Stadt Siegen muss bestehen (Geburtsort, Wirkungsstätte). 
 

Straßen werden nur nach bereits verstorbenen Personen benannt und zwar frühestens zehn Jahre nach 
deren Ableben. 

 
Bei der Benennung nach Personen aus neuer Zeit sind die nächsten noch lebenden Angehörigen vor 
einer Entscheidung zu hören, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist. 

 

Frauen sind bei Straßenbenennungen verstärkt zu berücksichtigen, weil sie im Straßenbild 
unterrepräsentiert sind. 

 
Bei der Benennung werden stets Vorname und Nachname verwendet, um die eindeutige Identifizierung 
zu gewährleisten. Auf die Nennung von Titeln ist zu verzichten. Die Schreibweise folgt den Angaben der 
amtlichen Dokumente. 
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Umbenennung und Kommentierung 
 

Ergeben sich zu einer Person im Nachhinein Erkenntnisse über deren Wertvorstellungen, die im 
Widerspruch zu den Grundsätzen der Verfassung oder der Menschenrechte stehen, oder über deren 
aktive Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder gruppenbezogenem 
menschenfeindlichen Handeln, insbesondere Antisemitismus, Rassismus, Homophobie oder wenn diese 
Person durch eine rassistische oder militant-autoritäre Haltung zu Volksverhetzung und Gewalt 
beigetragen hat, werden die Optionen zur Straßenumbenennung wie auch zur Kommentierung verfolgt. 
Dies gilt auch für die Benennungen nach historischen Anlässen und Objekten. 

 
Betrifft die Umbenennung den Namen einer Persönlichkeit, so sollten vor einer Entscheidung die 
nächsten noch lebenden Angehörigen gehört werden. 

 

Die Kommentierung soll gegenüber einer Umbenennung der historischen Auseinandersetzung und der 
Aufklärung über Personen und Ereignisse dienen und die Distanzierung nach den Maßstäben der 
Demokratie und Achtung der Menschenrechte sichtbar machen. 

 
Schilder zur Kommentierung von Personen haben folgende Struktur: 
Benennung, Geburts- und Sterbejahr, Beruf, kritische Kommentierung, QR-Code. 

 
Ergänzend zum Zusatzschild ist ein ausführlicheres Biogramm zu erstellen, das über QR-Code aufgerufen 
werden kann. 




